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Neuauflage: Broschüre zu Sachverständigengutachten im
Kindschaftsrecht
Die Arbeitsgruppe „Familienrechtliche Gutachten“,  in der juristische,  psychologische und medizinische
Fachverbände sowie die Bundesrechtsanwalts-  und Bundespsychotherapeutenkammer vertreten sind,
hat die dritte überarbeitete Auflage der Broschüre "Mindestanforderungen an die Qualität  von
Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht" veröffentlicht.

Mit  der neu erschienenen Auflage greift  die Expertengruppe Entwicklungen und Erfahrungen bei  der
Qualität  von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht der letzten Jahre auf  und erweitert  mit
ihren Empfehlungen die Qualitätsstandards unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage.  Die
Veröffentlichung erfolgte am 17.9.2025 beim Deutschen Familiengerichtstag (DFGT).  Die barrierefreie
Online-Version steht ab sofort auf der Website der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) zur Verfügung.

Neben der BRAK wirkten zahlreiche weitere Fachverbände aus Recht,  Psychologie und Medizin mit.
Fachlich begleitet  wurde die Arbeitsgruppe durch das Bundesministerium der Justiz  und für
Verbraucherschutz,  unterstützt  durch den Bundesgerichtshof  (XII.  Zivilsenat)  sowie die
Landesjustizministerien.

Die Schrift  hat  sich als  Standardwerk zur Beurteilung familienrechtlicher Gutachten etabliert.
Familiengerichte, Beteiligte und Sachverständige sind zunehmend Adressaten von Fragen und Anliegen
zum Datenschutz,  auch bei  der kritischen Würdigung von Gutachten und Begutachtungsprozessen.
Dabei  herrscht in der Praxis  oftmals große Unsicherheit  angesichts des komplexen
Schnittstellenthemas. Die Arbeitsgruppe „Familienrechtliche Gutachten“ hat daher in interdisziplinären
Diskussionen mit  Datenschutzexperten ergänzend Hinweise zum Datenschutz für
Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht erarbeitet.  Seitens der BRAK wirkten im Hinblick auf
das Thema Datenschutz RA Prof.  Dr.  Armin Herb,  Vorsitzender des BRAK-Ausschusses
Datenschutzrecht,  und RA Sebastian Schulz,  Mitglied des BRAK-Ausschusses Datenschutzrecht,
beratend mit.  So konnten anwaltliche Perspektiven und Praxiserfahrungen aus Kindschaftsverfahren in
die Empfehlungen einfließen.

Die Koordination der dritten Auflage lag bei  Prof.  Dr.  Anja Kannegießer,  RAin Karin Susanne Delerue
(BRAK),  Wolfgang Keuter und Brigitte Meyer-Wehage.

Die Arbeitsgruppe „Familienrechtliche Gutachten“ wird sich weiter  mit  Zukunftsthemen befassen,
insbesondere mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung und Bewertung von Gutachten.
Chancen und Risiken sollen dabei  sorgfältig ausgelotet  werden,  um die Qualität  familienrechtlicher
Begutachtungen auch im digitalen Zeitalter  zu sichern.
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https://www.brak.de/fileadmin/Newsroom/2025-Mindestanforderungen-Kindschaftsgutachten_3-Auflage_AG-FamRGutachten.pdf
https://www.brak.de/die-brak/ausschuesse/ausschuss-datenschutzrecht/
https://www.brak.de/die-brak/ausschuesse/ausschuss-datenschutzrecht/
https://www.brak.de/die-brak/ausschuesse/ausschuss-datenschutzrecht/

